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Zu überprüfen wären auch die angesetzten Personalkosten, welche eher gering

erscheinen. 

 

Ebenso zu berücksichtigen sind Instandsetzungsmaßnehmen von Straßen nach Eingriffen 

in das Kanalnetz und Hochwasserschutzmaßnahmen, welche auch auf den Kanal 

Auswirkungen zukommen. 

 

Erfolgt diese Kostenabgrenzung bzw. -zuordnung nicht, oder in zu geringem Ausmaß, 

kann rein aus dem Rechnungsabschluss nicht die Aussage getroffen werden, ob ein 

Überschuss in der Höhe des Saldo 5 tatsächlich vorhanden ist oder nicht. 

 

Mangels einer gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung einer finanzwirksamen Rücklage, 

kann diese auch nicht verpflichtend eingefordert werden. 

Ob finanzrechtlich eine Steuer vorliegt oder nicht, obliegt im Rahmen einer 

Verordnungsprüfung nach Artikel 139 Bundes-Verfassungsgesetz dem 

Verfassungsgerichtshof. 

 

Ergeht an: 

1. Marktgemeinde Kreuzstetten, z. H. des Bürgermeisters, Kirchenplatz 5, 2124 

Niederkreuzstetten 

 

 

Mit freundlichen Grüßen

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Dr. S t u r m 

Abteilungsleiterin 
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